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Dritte Änderung der Beitragsordnung  
der Studierendenschaft der Universität Vechta 

 
Die Beitragsordnung der Studierendenschaft, in ihrer Neufassung beschlossen vom Student*innenparla-
ment der Universität Vechta am 19.12.2012 (Amtliches Mitteilungsblatt 03/2013), zuletzt geändert ge-
mäß Beschluss des Student*innenparlaments vom 15.12.2015, wird gemäß Beschluss des Student*innen-
parlaments am 13.01.2021 wie folgt geändert und zur Veröffentlichung durch die Präsidentin der Univer-
sität Vechta freigegeben: 
 
 

§ 2  Beitragshöhe wird in Absatz 1 um die Sätze 2 und 3 wie folgt ergänzt: „Davon abweichend soll der 
AStA-Beitrag auf 28,20 € erhöht werden. Ab dem Wintersemester 2021/2022 und zu jedem folgenden 
Wintersemester erhöht sich der Semesterbeitrag für fünf Jahre um je 3,38 €, bis der Betrag von 28,20 € 
erreicht ist.“ 
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